
 

 

Hinweise zur Mund-Nasen-Bedeckung von gehörlosen, 
schwerhörigen und spätertaubten Menschen 

1. Gehörlose, schwerhörige und spätertaubte Menschen dürfen die Mund-Nasen-

Bedeckung zum Zwecke der Kommunikation abnehmen. 

 

2. Als Nachweis der Hörbehinderung eignet sich u. a. ein Schwerbehindertenausweis 

mit dem Merkzeichen „Gl“ (gehörlos) und/oder „RF“ (Befreiung vom Rundfunkbeitrag 

aufgrund der Hörbehinderung). 

 

3. Gehörlosen, schwerhörigen und spätertaubten Menschen und den sie 

begleitenden Personen ist es gestattet, als Mund-Nasen-Bedeckung auch eine 

durchsichtige Schutzvorrichtung aus Kunststoff („Visier“) zu tragen. 

Bitte beachten Sie folgendes bei der Kommunikation: 

Die Bedeckung von Mund und Nase stellt für gehörlose, schwerhörige und 

spätertaubte Menschen eine große Kommunikationsbarriere dar. 

 

Diese Personengruppe versteht ihre Gesprächspartner nur, wenn sie das Gesicht 

des Gegenübers mit Mimik und Mundbild gut sehen kann.  

 

Wenn möglich, halten Sie bitte ausreichend Abstand und kommunizieren dann kurz 

ohne Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

Wenn dies nicht möglich ist, können Sie auch versuchen, sich schriftlich zu 

verständigen (bitte in möglichst kurzen und einfachen Worten oder Sätzen). 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
 

Dennis Wegener I Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein I  Adolf-
Westphal-Straße 4, 24143 Kiel | Telefon 0431  988-5653 | E-Mail: dennis.wegener@sozmi.landsh.de | Medien-Informationen 
der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter www.schleswig-holstein.de | Das Ministerium finden Sie 
im Internet unter www.schleswig-holstein.de/sozialministerium; Diese Information möchte Menschen aller Geschlechter und 
Geschlechtsidentitäten ansprechen, auch wenn im Text die weibliche und männliche Form genutzt wird. 
www.facebook.com/Sozialministerium.SH oder www.twitter.com/sozmiSH 
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